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(54) Leuchtkasten

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Leucht-
kasten bestehend aus einem geschlossenen Rahmen
mit mindestens drei Seitenteilen, einer Rückwand und
einer Vorderwand, wobei wenigstens eine dieser beiden
Wände aus einem spannbaren Material besteht, das an
dem Rahmen befestigt ist, und mindestens einem
Leuchtmittel, das jeweils endseitig in einer Fassung lös-
bar arretiert und innerhalb des Grundrahmens angeord-
net ist und das über ein elektrisches Vorschaltgerät

(EVG) (22) mit elektrischem Strom versorgbar ist. Um
einen Leuchtkasten zu schaffen, der den geltenden Si-
cherheitsvorschriften genügt und dabei leicht herstellbar
und montierbar ist und bei dem die Kabel nicht in Kabel-
kanälen oder ähnlichem zu führen sind, wird erfindungs-
gemäß ein Leuchtkasten vorgeschlagen, bei dem sowohl
auf die Fassung als auch auf das EVG (22) eine lösbare
Kappe (1, 21) geschoben ist und die aus der Kappe (1,
21) jeweils herausführenden Stromleitungen (24) zwei-
fach isoliert sind.



EP 2 541 137 A2

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Leucht-
kasten bestehend aus einem geschlossenen Rahmen
mit mindestens drei Seitenteilen, einer Rückwand und
einer Vorderwand, wobei wenigstens eine dieser beiden
Wände aus einem spannbaren Material besteht, das an
dem Rahmen befestigt ist, und mindestens einem
Leuchtmittel, das jeweils endseitig in einer Fassung lös-
bar arretiert und innerhalb des Grundrahmens angeord-
net ist und das über ein elektrisches Vorschaltgerät
(EVG) mit elektrischem Strom versorgbar ist.
[0002] Leuchtkästen, die als Vorderwand eine gege-
benenfalls bedruckte Acryl-Glasscheibe oder eine ande-
re transparente und stabile Wand aufweisen, sind aus
dem Stand der Technik bereits bekannt. Innerhalb dieser
Leuchtkästen können sowohl die Leuchtmittel als auch
das elektrische Vorschaltgerät (EVG) nahezu beliebig
befestigt sein, da nicht zu besorgen ist, dass brüchige
Kabel von außen zugänglich sind, wodurch eine poten-
tielle Verletzungsgefahr für den Verbraucher entstehen
würde. Im Rahmen von Weiterentwicklungen solcher
Leuchtkästen wurden Vorderwände aus spannbaren
Materialien, wie beispielsweise bedruckbare Textilien,
geschaffen, so dass die Leuchtkästen schnell und un-
kompliziert mit unterschiedlichen Motiven ausgestaltet
werden können. In der EP 1 866 897 ist ein solcher
Leuchtkasten beispielhaft gezeigt und beschrieben.
[0003] Allerdings sind die Textilien sowie deren Auf-
hängung vergleichsweise nicht derart stabil wie Acryl-
Glasscheiben, so dass beim unbeabsichtigten Durch-
dringen des spannbaren Materials die Gefahr besteht,
mit einer offenen Stelle der Verkabelung in Berührung
zu gelangen und einen elektrischen Schlag zu bekom-
men. Aus diesen Gründen ist nach den geltenden Sicher-
heitsbestimmungen vorgeschrieben, dass die verwen-
deten Kabel in Kabelkanälen zu führen sind, deren Her-
stellung und Montage relativ aufwendig und somit ko-
stenintensiv sind. Auch das Verlegen der Kabel ist mit
einem erhöhten Aufwand verbunden. Darüber hinaus
kann hinter dem spannbaren Material auch eine weitere
durchsichtige Acryl-Glasscheibe angeordnet sein, womit
allerdings weitere Kosten durch deren Herstellung ent-
stehen. Schließlich ist es auch möglich gekapselte Mö-
belleuchten zu verwenden, was allerdings ebenfalls ei-
nen erhöhten Montageaufwand mit sich bringt.
[0004] Bei allen Konstruktionen ist zu gewährleisten,
dass weder am Kabel noch im Übergangsbereich vom
Kabel zu der Fassung oder zum EVG frei zugängliche
Kontakte vorhanden sind.
[0005] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen Leuchtkasten zu schaffen, der den gel-
tenden Sicherheitsvorschriften genügt und der dabei
leicht herstellbar und montierbar ist und bei dem die Ka-
bel nicht in Kabelkanälen oder ähnlichem zu führen sind.
[0006] Diese Aufgabe wird durch den Leuchtkasten
nach Anspruch 1 gelöst. Erfindungsgemäß ist sowohl auf
die Fassung als auch auf das elektrische Vorschaltgerät

(EVG) eine lösbare Kappe geschoben. Die aus der Kap-
pe jeweils herausführenden Stromleitungen sind zwei-
fach isoliert. Mit anderen Worten, der Kerngedanke der
vorliegenden Erfindung ist es, freie Kontakte an den Kon-
taktstellen zur Lampenfassung und zum EVG durch stro-
misolierende Kappen abzudecken und somit unzugäng-
lich zu machen. Ferner ist das stromführende Kabel zwei-
fach isoliert, womit die Gefahr gebannt ist, im Falle einer
beschädigten oder brüchigen Ummantelung mit dem
stromführenden Teil des Kabels in Berührung zu kom-
men. Die erfindungsgemäße Konstruktion ist nicht nur
durch die einfache Montage vorteilhaft, sondern die Bau-
teile (zweifach isolierte Kabel und je eine Kappe für die
Fassung und das EVG) sind relativ kostengünstig her-
zustellen und auch schnell an Leuchtkästen anzupas-
sen, deren Dimensionierung voneinander abweichen.
Während Kabelkanäle oder ähnliche Schutzvorrichtun-
gen stets an den vorliegenden konkreten Leuchtkasten
speziell angepasst werden müssen, kann nach der vor-
liegenden Erfindung auf Kabelkanäle verzichtet werden.
Vorzugsweise werden für Leuchtkästen der beanspruch-
ten Art T8-Lechtstoffröhren verwendet, die gegenüber
T5-Leuchten eine bessere Ausleuchtung liefern.
[0007] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der vor-
liegenden Erfindung werden im Folgenden und in den
Unteransprüchen erläutert.
[0008] Nach einer ersten bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung besteht die Kappe aus Kunststoff. Die
Kappe kann mit allen bekannten Verfahren hergestellt
werden, wobei sich insbesondere Gieß- und Tauchver-
fahren als besonders geeignet erwiesen haben. Beim
Tauchverfahren wird ein Tauchkern in flüssigen Kunst-
stoff gehalten, das sich an dem Tauchkern verfestigt.
Nach einer wählbaren Verweildauer wird der Tauchkern
aus dem Kunststoffbad entfernt und das verfestigte
Tauchteil, das im vorliegenden Fall die Kappe bildet, wird
von dem Tauchkern abgezogen. Ein solches Tauchteil
ist einfach und damit kostengünstig in großen Mengen
herstellbar.
[0009] Ferner weist die auf die Fassung aufschiebbare
Kappe vorzugsweise einen becherförmigen Deckelteil
und einen flacheren rohrförmigen Arm mit einem Kanal
zur Kabeldurchführung auf. Im einfachsten Fall sind bei-
de Teile, also Deckelteil und Arm, zylinderförmig ausge-
staltet, was die Herstellungskosten senkt. Im Übrigen
kann in einem zylinderförmigen Kanal in einem Quer-
schnitt kreisförmiges Kabel optimal geführt werden.
[0010] Im Gegensatz hierzu hat die Kappe zur Abdek-
kung des EVG ein im Wesentlichen schuhförmiges Profil
mit einer Durchbrechung zur Stromleitungsdurchfüh-
rung, die vorzugsweise an der Frontseite angeordnet ist.
Bei der Montage wird das schuhförmige Profil einfach
soweit auf das EVG geschoben, bis es in einer bestimm-
ten und im Folgenden noch näher erläuterten Position
einrastet. Um das schuhförmige Profil ungeachtet etwai-
ger Befestigungsmittel an einem der Seitenteile oder der
Rückwand auf das EVG stecken zu können, ist an seiner
Unterseite eine V-förmige Öffnung mit einer sich am ge-
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ringsten Schenkelabstand anschließenden Teilkreisöff-
nung vorgesehen, die einen größeren Durchmesser als
der kleinste Schenkelabstand besitzt. Vorzugsweise ist
das Profil an der Unterseite elastisch ausgebildet, so
dass Vorsprünge oder ähnliches ein Aufschieben der
Kappe nicht verhindern.
[0011] Wie bereits angedeutet wurde, rastet das
schuhförmige Profil vorzugsweise an seiner Unterseite
ein. Hierzu ist nach einer bevorzugten Ausführungsform
vorgesehen, dass das schuhförmige Profil an seiner Un-
terseite an einer Unterlegscheibe anliegt, die in der Teil-
kreisöffnung einrastbar angeordnet ist. Diese Unterleg-
scheibe ist zwischen dem EVG und der Rückwand oder
einem der Seitenteile angeordnet, an der das EVG be-
festigt ist. Anders ausgedrückt, das EVG ist auf einem
Abstandshalter in Form einer Unterlegscheibe im Ab-
stand zu einem der Seitenteile oder der Rückwand ge-
lagert, so dass das Profil so aufgesteckt werden kann,
dass der Abstandshalter in die V-förmige Öffnung greift.
Die Größe des Abstandshalters und der Teilkreisöffnung
sind so gewählt, dass der Abstandshalter bzw. die Un-
terlegscheibe dort bei vollständigem Aufstecken einra-
stet.
[0012] Weitere bevorzugte Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung werden im Folgenden anhand
der Figuren erläutert. Es zeigen:

Fig. 1a-e: verschiedene schematische Darstellungen
einer Kappe, die auf eine Fassung aufge-
steckt wird (Fig. 1 a: Ansicht von unten; Fig.
1b-d: verschiedene Seitenansichten; Fig. 1
e: Draufsicht) und

Fig. 2a-d: verschiedene Seitenansichten einer Kap-
pe, die auf eine EVG aufgeschoben wird
(Fig. 2a: Seitenansicht; Fig. 2b:Draufsicht;
Fig. 2c: Ansicht von unten und Fig. 2d: Fron-
talansicht).

[0013] Nach einer ersten konkreten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung besitzt die Kappe 1, die auf
die Fassung aufgeschoben wird, einen becherförmigen
Deckelteil 2 und einen flacheren rohrförmigen Arm 3 mit
einem Kanal 4 zur Durchführung eines (in den Fig. 1a-e
nicht dargestellten) Kabels. Ebenfalls nicht dargestellt ist
die Fassung, auf die die Kappe 1 in Pfeilrichtung 5 auf-
geschoben wird. In diesem dargestellten Ausführungs-
beispiel ist der Arm 3 im Übergangsbereich zum Deckel-
teil 2 im Querschnitt konisch erweiternd ausgebildet und
geht an der Spitze 6 in einen verjüngten rohrförmigen
Endbereich über.
[0014] Die Fig. 2a-d zeigen in verschiedenen Ansich-
ten eine konkrete Ausführungsform der Kappe 21, die
auf das EVG 22 aufgeschoben wird. Im Querschnitt ist
die Kappe 21 als quaderförmiges Profil mit einer front-
seitigen Durchbrechung 23 für das Kabel 24 ausgebildet,
das im dargestellten Ausführungsbeispiel eine Quer-
schnittsfläche von 1 mm2 besitzt. Das EVG 22 ist im mon-

tierten Zustand auf einer Unterlegscheibe 25 gelagert,
so dass zwischen dem EVG 22 und der Wand 26, an der
das EVG 22 befestigt ist, ein Abstand A entsteht. An der
Unterseite 27 der Kappe 21 ist eine V-förmige Öffnung
28 mit einer Teilkreisöffnung 29 ausgebildet. Im zusam-
mengebauten Zustand (siehe Fig. 2c) ist die Kappe so
weit aufgesteckt, dass die Unterlegscheibe 25 in die Teil-
kreisöffnung 29 eingerastet ist. Hierzu ist die Unterseite
27 elastisch ausgebildet.

Patentansprüche

1. Leuchtkasten bestehend aus einem geschlossenen
Rahmen mit mindestens 3 Seitenteilen, einer Rück-
wand und einer Vorderwand, wobei wenigstens eine
dieser beiden Wände aus einem spannbaren Mate-
rial besteht, das an dem Rahmen befestigt ist, und
mindestens einem Leuchtmittel, das jeweils endsei-
tig in einer Fassung lösbar arretiert und innerhalb
des Grundrahmens angeordnet ist und das über ein
elektronisches Vorschaltgerät (EVG) (22) mit elek-
trischem Strom versorgbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
sowohl auf die Fassung als auch auf das elektroni-
sche Vorschaltgerät (EVG) (22) eine lösbare Kappe
(1) geschoben ist und dass die aus der Kappe (1)
jeweils herausführenden Stromleitungen 2-fach iso-
liert sind.

2. Leuchtkasten nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kappe (1) aus Kunststoff be-
steht.

3. Leuchtkasten nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die auf die Fassung aufschieb-
bare Kappe (1) einen becherförmigen Deckelteil (2)
und einen flacheren rohrförmigen Arm (3) mit einem
Kanal (4) zur Kabeldurchführung aufweist.

4. Leuchtkasten nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kappe (1) zur Abdeckung
des EVG (22) ein im Wesentlichen schuhförmiges
Profil mit einer Durchbrechung (23) zur Stromlei-
tungsdurchführung ist, die vorzugsweise an der
Frontseite angeordnet ist.

5. Leuchtkasten nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das schuhförmige Profil an seiner
Unterseite (27) eine V-förmige Öffnung (28) mit einer
sich am geringsten Schenkelabstand anschließen-
den Teilkreisöffnung (29) aufweist, die einen größe-
ren Durchmesser als der kleinste Schenkelabstand
besitzt.

6. Leuchtkasten nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Profil an seiner Unterseite (27)
elastisch ausgebildet ist.
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7. Leuchtkasten nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das schuhförmige Profil an seiner
Unterseite (27) an einer Unterlegscheibe (25) an-
liegt, die in der Teilkreisöffnung (29) einrastbar an-
geordnet ist.
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